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malen Sautoften unb SBert be§ SautanbeS, fofem fid)
bte fo ergebenbe Summe burß bte mutmaßlißen 9Jllet=

erträgntffe brutto mit 10% oergtnft.

SBetfptel : ©in £auS ïoftet Sr. 80,000
®er Pah „ „ 20,000

©umma Slnlagetapitat ober Slnlageroert §t. 100,000

®ie 3JltetgtnSelnnahmen ber £äufer merben oermut*

liß ^r. 7000 betragen. ®te San! roirb biefeS @runb=

ftäd an erfter ©telle belehnen mit girta Sr. 65,000.
Slaß biefem Selfplele ftnb alfo über bte erfte f)gpothet

hinaus noß 35% beS SlnlagefapitalS oon St- 100,000
gu befßaffen. ÜBle nun biefer Sehlbetrag befßafft merben

foU, barüber t)at fiß ber StnangterungSpIan auSguroetfen.

Slnangteßnifß foCt in einer Unternehmung baS eigene

Kapital im richtigen Sßer^ältniS gum fremben Kapital
flehen, bamit bie pofitioen Verpflichtungen anftanbsloS
erfüllt merben fönnen. Sine beliebte Sinangierungsart
mar bisher bte, baß ber Sanboerfäufer für ben Sauplaß'
preis ober etnen SEeit beSfelben eine Ißpoßet im groeiten

Stange übernahm, bie ihm nach einer beftimmten Slngaljl
oon fahren gurudgegahlt merben mußte. ®ann fanb
fidh eoentuell noch ein Kapitalift für eine britte ^gpoßet,
ebenfalls gegen Snßßetung ber Stüdgaßlung tnnerhalb
beftimmter Srifi. Sür ben noch ungebeclten Sleft mußten
nun bte Sieferanten ©tammanteile ber ©enoffenfßaft
übernehmen, melche als Sauherr auftrat. ®tefe Stnangle»
rungSart ift grunbfalfß unb hot ben ©enoffenfßaften
in ber Siegel ben SobeSftoß oerfeßt. SBarum? 3" ber
Siegel ermieS bie Sauabrechnung trot} erfter, groelter unb
eoentuell britter £>gpothet unb beftimmtem pogentfaß ber
Sieferungen in ©tammanteilen einen ge^lbetrag auf, meil
bie Unternehmung gu roenig oorberettet, baS Slnlage»

ïapital namentlich gu ntebrig angenommen mar. @S

blieb alfo bei oleEeißt 80 % aller berartigen ©enoffen»
fßaftSunternehmungen ein Seil ber Sieferantenforberungen
ungebedt. Unb ba eS befanntliß ferner hält, außer»
gerißtltß alle ©laubiger ju gemeinfamem Sorgehen gu
oeranlaffen, fo führten fchon bte Verpflichtungen gegen*
über ben Sieferanten unb fjanbroerfern gum KonturS.
Konnten bte SöltetSlotalltäten beS SauobjeîteS gubem nicht
oon Stnfang an ooEftänbig oermietet merben, fo entftanb
bte roettere ©chmierigfeit, baß bte groeiten unb eoentuell
britten fpppoßeten infolge unpün!tlt<her unb gänglich
fehlenber Vetginfung fällig mürben unb baß bte ©in*
forberung biefer ^gpoßefen ober auch nur ber f)i)po=
theîengtnfen ben KonïurS h^beiführten. SJlit maße»
matifßer ©enauigîeit ift aber ber KonfurS oorauSgu»
fagen auf ben gettpunît, mo bie Säüigfett ber groeiten
unb eoentuell britten ^ppoßet oertragiiß eintritt, benn
e§ roirb ber fßulbnerfßen ©enoffenfßaft ohne große
Opfer nicht möglich fetn, biefe fällig geroorbenen |>ppo»
thefen neu gu plagleren. ®te groeiten unb eoentuell meiter
naßgefteEten Ißpoßeten bringen alfo eine ©enoffenfchaft
in ber Siegel gu Sali. Snfolgebeffen muß man fich rieh*
tiger SBetfe bei Stnanglerungen oon Unternehmungen auf
genoffenfßaftllßer SafiS groetter Ißpoßeten nicht be»

Merten. ®lefe ®edungSart ift oerhängntSooE unb fomit
oerroetfliß.

©üte beS SauobjeîteS, alfo beS ©enoffenfchaftSobjeftS,
twrauSgefeßt, îann ber Çanbroerfer als ©enoffenfehafter
feiner Seteiligung nur bann ben feinen Seiftungen ent=
fprechenben 5Bert beimeffen, menn bei ber Slnangierung
non groeiten fßpoßefen abgefehen, roenn alfo baS Sin»
lagefapital nur burß normale erfifteEige Sanßßpoßeten
unb ber ungebedt bleibenbe Sleft burd) Übernahme oon
ptammanteilfßeinen aufgebracht roirb. ©o entfteht bann
bas Verhältnis 35 % eigenes Kapital, aufgebracht burch
bte Seteiltgungen ber Sieferanten, |>anbroerter unb eoent.
lanboertäufer, unb 65% fsembeS Kapital, aufgebraßt

burß eine normale erfte fßpoßef. SCBenn fiß nun aber
bie ©enoffenfßafter 35 % beS gefamten SInlagetapitalS
auf ihren SieferungSbeträgen oerrechnen laffen müffen,
fo erhalten fie, ba ber Sauplaß ja auch begahlt roerben
muß, etne Seteiligung in j&öhe oon girta 50% ihrer
SieferungSbeträge in bar unb bie roeitern 50 % ber
SieferungSbeträge in einem ©tammanteil ber ©enoffen»
fßaft. ©troaS günftiger geftaltet fiß bie Verteilung,
roenn ber Sauplaßoertäufer in ber Slbfinbung für feine
Sauplaßforberung gleiße Sehanblung erfährt rote ber
Sieferant unb £anbroer!er. 3ß möchte biefe SJlitroirîung
beS SanboerîâuferS burßauS angemeffen eraßten. 3n
biefem SoH« mürbe fiß bann bte Sargahlung an bte

Sieferanten auf girta 65 % erhöhen unb bte Seteill»
gung auf girta 35 % ermäßigen. 3n jebem Solle
aber, bie gleiße Sehanblung beS SauplaßoertäuferS
oorauSgefeßt, muß ber $anbroerter mit einer Seteiligung
oon 35 % reßnen, roenn eine Unternehmung auf foliber
SafiS im ©tnne obiger SluSführungen burßgeführt roirb.
®ann aber tann biefer Seteiligung ber ben Steferungen
entfpreßenbe innere SBert nißt abgefproßen roerben.
®er £>anbroerter barf unter biefen Umftänben mit großer
Söahrfßetnltßteit ein SiquibationSergebniS in ooller ^öße
ber Seteiligung erhoffen unb bis gur Siquibation etne

angemeffene Vergtnfung, roenn auß nißt gerabe für baS

erfte ©efßäftSjahr naß SauooKenbung.

Dllgeitieines Bauwesen.
Urnen=Slifßen im neuen Krematorium iu göriß.

Slaß einem orientterenben Sleferate beS Ingenieurs
©uggenbühl rourbe bem ©tabtrat für bte ©rftellung neuer
Urnenfelber im neuen Krematorium unb in beffen ©in»
frtebigungSmauer ein SlaßtragStrebit oon 53,150 S*-
beroiltigt."

Seaumont» unb Stebfiergguartier Siel. (Korrefp.)
Sin ber ©eneraloerfammlung beS oor girta groet fahren
gegrünbeten fogen. SlebberglelfteS (eine Vereinigung ber
©runbbefißer unb Qntereffenten beS obgenannten ©tabt»
teileS) tonftatterte ber Vorfißenbe, baß bte SBafferoer*
forgungSangelegenheit nun in atifettig befrtebigenber SBetfe

gelöft roorben ift.
Viel befßäftigt rourbe bte Vereinigung auß mit bem

projezierten KlooSroeg. Setber mußte feftgefteHt roerben,
baß baS ©tnoerftänbntS groifßen ben Slnftößern unb
biretten ffntereffenten tein ooEtommeneS ift, fo baß biefe
fo natürliße Verbinbung groifßen bem obern unb untern
Siebberg troß bem guten SBiEen ber Sehörben oetfßoben
roerben mußte. ®a bte Sautätigfeit im obern Siebberg
eine rege ift (im leßten Saßr rourben in biefem Quartier

CamprimiBite u. abgedrehte, blanke

Mntaidoi | Cit. Biet
Alunis und praxis ^exogena
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malen Baukosten und Wert des Baulandes, sofern sich

die so ergebende Summe durch die mutmaßlichen Miet-
erträgnisse brutto mit 10°/o verzinst.

Beispiel: Ein Haus kostet Fr. 80.000
Der Platz „ 20,000

Summa Anlagekapital oder Anlagewert Fr. 100,000

Die Mietzinsetnnahmen der Häuser werden vermut-
lich Fr. 7000 betragen. Die Bank wird dieses Grund-
stück an erster Stelle belehnen mit zirka Fr. 60,000.

Nach diesem Beispiele sind also über die erste Hypothek
hinaus noch 35°/» des Anlagekapitals von Fr. 100,000
zu beschaffen. Wie nun dieser Fehlbetrag beschafft werden
soll, darüber hat sich der Finanzierungsplan auszuweisen.
Finanztechnisch soll in einer Unternehmung das eigene

Kapital im richtigen Verhältnis zum fremden Kapital
stehen, damit die positiven Verpflichtungen anstandslos
erfüllt werden können. Eine beliebte Ftnanzierungsart
war bisher die, daß der Landverkäufer für den Bauplatz-
preis oder einen Teil desselben eine Hypothek im zweiten
Range übernahm, die ihm nach einer bestimmten Anzahl
von Jahren zurückgezahlt werden mußte. Dann fand
sich eventuell noch ein Kapitalist für eine dritte Hypothek,
ebenfalls gegen Zusicherung der Rückzahlung innerhalb
bestimmter Frist. Für den noch ungedeckten Rest mußten
nun die Lieferanten Stammanteile der Genossenschaft
übernehmen, welche als Bauherr auftrat. Diese Ftnanzie-
rungsart ist grundfalsch und hat den Genossenschaften
in der Regel den Todesstoß versetzt. Warum? In der
Regel erwies die Bauabrechnung trotz erster, zweiter und
eventuell dritter Hypothek und bestimmtem Prozentsatz der
Lieferungen in Stammanteilen einen Fehlbetrag auf, weil
die Unternehmung zu wenig vorbereitet, das Anlage-
kapital namentlich zu niedrig angenommen war. Es
blieb also bei vielleicht 80°/» aller derartigen Genoffen-
schaftsunternehmungen ein Teil der Liefercmtenforderungen
ungedeckt. Und da es bekanntlich schwer hält, außer-
gerichtlich alle Gläubiger zu gemeinsamem Vorgehen zu
veranlassen, so führten schon die Verpflichtungen gegen-
über den Lieferanten und Handwerkern zum Konkurs.
Konnten die Mietslokalitäten des Bauobjektes zudem nicht
von Anfang an vollständig vermietet werden, so entstand
die weitere Schwierigkeit, daß die zweiten und eventuell
dritten Hypotheken infolge unpünktlicher und gänzlich
fehlender Verzinsung fällig wurden und daß die Ein-
forderung dieser Hypotheken oder auch nur der Hypo-
thekenzinsen den Konkurs herbeiführten. Mit mathe-
matischer Genauigkeit ist aber der Konkurs vorauszu-
sagen auf den Zeitpunkt, wo die Fälligkeit der zweiten
und eventuell dritten Hypothek vertraglich eintritt, denn
es wird der schuldnerschen Genossenschaft ohne große
Opfer nicht möglich sein, diese fällig gewordenen Hypo-
theken neu zu plazieren. Die zweiten und eventuell weiter
nachgestellten Hypotheken bringen also eine Genoffenschaft
in der Regel zu Fall. Infolgedessen muß man sich rich-
tiger Weise bei Finanzierungen von Unternehmungen auf
genossenschaftlicher Basis zweiter Hypotheken nicht be-
dienen. Diese Deckungsart ist verhängnisvoll und somit
verwerflich.

Güte des Bauobjektes, also des Genossenschaftsobjekts,
vorausgesetzt, kann der Handwerker als Genossenschafter
seiner Beteiligung nur dann den seinen Leistungen ent-
sprechenden Wert beimessen, wenn bei der Finanzierung
von zweiten Hypotheken abgesehen, wenn also das An-
lagekapital nur durch normale erftstellige Bankhypotheken
und der ungedeckt bleibende Rest durch Übernahme von
Stammanteilscheinen aufgebracht wird. So entsteht dann
das Verhältnis 35 °/o eigenes Kapital, aufgebracht durch
die Beteiligungen der Lieferanten, Handwerker und event.
Landverkäufer, und 65°/o fremdes Kapital, aufgebracht

durch eine normale erste Hypothek. Wenn sich nun aber
die Genossenschafter 35 des gesamten Anlagekapitals
auf ihren Lieferungsbeträgen verrechnen lassen müssen,
so erhalten sie, da der Bauplatz ja auch bezahlt werden
muß, eine Beteiligung in Höhe von zirka 50°/« ihrer
Lieferungsbeträge in bar und die weitern 50°/» der
Lieferungsbeträge in einem Stammanteil der Genoffen-
schaft. Etwas günstiger gestaltet sich die Verteilung,
wenn der Bauplatzverkäufer in der Abfindung für seine

Bauplatzforderung gleiche Behandlung erfährt wie der
Lieferant und Handwerker. Ich möchte diese Mitwirkung
des Landverkäufers durchaus angemessen erachten. In
diesem Falle würde sich dann die Barzahlung an die

Lieferanten auf zirka 65°/o erhöhen und die Beteili-
gung auf zirka 35°/» ermäßigen. In jedem Falle
aber, die gleiche Behandlung des Bauplatzverkäufers
vorausgesetzt, muß der Handwerker mit einer Beteiligung
von 35 °/o rechnen, wenn eine Unternehmung auf solider
Basis im Sinne obiger Ausführungen durchgeführt wird.
Dann aber kann dieser Beteiligung der den Lieferungen
entsprechende innere Wert nicht abgesprochen werden.
Der Handwerker darf unter diesen Umständen mit großer
Wahrscheinlichkeit ein Liquidationsergebnis in voller Höhe
der Beteiligung erhoffen und bis zur Liquidation eine

angemessene Verzinsung, wenn auch nicht gerade für das
erste Geschäftsjahr nach Bauvollendung.

Allgemeines vsnmese».
Urnen-Nischen im neue» Krematorium in Zürich.

Nach einem orientierenden Referate des Ingenieurs
Guggenbühl wurde dem Stadtrat für die Erstellung neuer
Urnenfelder im neuen Krematorium und in dessen Ein-
friedigungsmauer ein Nachtragskredit von 53,150 Fr.
bewilligt."

Beaumont- und Rebbergquartier Biet. (Korrefp.)
An der Generalversammlung des vor zirka zwei Jahren
gegründeten sogen. Rebbergleistes (eine Vereinigung der
Grundbesitzer und Interessenten des obgenannten Stadt-
teiles) konstatierte der Vorsitzende, daß die Wafferver-
sorgungsangelegenheit nun in allseitig befriedigender Weise
gelöst worden ist.

Viel beschäftigt wurde die Vereinigung auch mit dem
projektierten Kloosweg. Leider mußte festgestellt werden,
daß das Einverständnis zwischen den Anstößern und
direkten Interessenten kein vollkommenes ist, so daß diese

so natürliche Verbindung zwischen dem obern und untern
Rebberg trotz dem guten Willen der Behörden verschoben
werden mußte. Da die Bautätigkeit im obern Rebberg
eine rege ist (im letzten Jahr wurden in diesem Quartier

u. NÜZMrZi'WiitE, dlsnks

Dàà H (k. W

ZZZàZs ZlNl ^îssnl MàZ Z

Wtsmswî îlz«- M ZîâZà? d!Z M « Hrà
âàààà ArssàîMdîmMMN



180 gllufte. fcbWetj. $onbtt). »Beitunfl („Sfleifterblatt")

jirfa 20 Sauten ausgeführt) hot fitf) her Seift bemüht,
bie AuffteEung eines enbgüttigen AlignementSplaneS p
förbern ; fo oteï befannt, finb bie betr. Arbeiten foroeit
gebtehen, bah berfelbe wahrfcheinlicf) noch Saufe btefeS

Jahres oerßffentticE)t werben fann.
Sine Hauptaufgabe biefeS SerelnS märe rooht auch

bie, bie Ausführung beS H^henwegeS bis pr Alpenfirafje
anpftreben; benn bamit märe etne ibeate Setblnbung
pufchen ber ©chütjengaffe unb ber ©eefirafje hetgefieEt.

2Bie auS obigem p erfehen ift, mill ba§ Etebberg»

quartier auS feiner Abgefd)lebenhett, p melier eS bis
jet)t oerurteilt mar, heraustreten unb in ber ©ntwidlung
Oer Umgebung unferer ©tabt bie ©teile, welche ihm banf
fetner prächtigen Sage jufommt, einnehmen.

®ie ©tiftêïirche j« ©t. Seoöegar im Höf P Sujet«.
Seit jirfa acht Sagen finb nun auch bie legten Sau»
gerüfte (auf ber ©übfette ber Kirche) abgenommen worben,
unb eS präfenüert fid) bie renooierte Kathebrale ber
©tabt Sutern nunmehr wieber in einem ©ewanb, welches
bem altehrwürbigen Sauwerl überaus gut anfielt. Qrn
Dftober 1909 würbe mit ben umfangretchen unb fehr
etngreifenben EîenooationSarbeiten begonnen, unb eS er»

geigten ftc|, namentlich auf ber 9Befi» unb ©übfette, grofje
Stäben oft bis tief InS SRauerwert hinein, oon benen
niemanb etwas ahnen tonnte. Setanntlidh würbe gleich»

jettig auch ber eleftrifdje Antrieb beS ©eläuteS ber Kirche
burchgeführt, etne Arbeit, meldje ebenfalls greffe Dpfer
erforberte, bie aber wohl niemanb gereuen; benn bie

frühern, otelfach gefahrooHen unb grofie Auslagen oer»
urfachenben SetriebSoerhältniffe wirb faum femanb ju»
rüdwünfdhen. Alle Sauarbeit würbe unter Seitung beS

Hrn. Ardjitett Hanauer burch bie girma ©ebrüber
©egeffer tnSujern ausgeführt, unb fo fleht baS alte
SBahrjeichen SujetnS wteber ftolj ba, etne Sterbe ber
©tabt. An bie ganj bebeutenben EtenooationSfoften hat
neben ber Kirchgemeinbe auch ber Sunb eine erhebliche
Quote beigetragen, wte bteS bei hifiorifchen Saubenf»
mälern ber ©cljwetj nic^t anberS als recht unb billig ift.

SattlicheS auS ©afel. ®ie SJtufeumSoergröfjerungS»
bauten am ©djtüffelberg fbreiten rafch ooran. ®te ©tocf=
mauern fämtlicher ©ebäubeflügel finb fd)on giemlich auS
ber ©rbe gewachfen unb fteEenmeife bis ju ben erften
©todwerten hinauf gebiehen. — Auf bem glfigelgebäube
ber SBirtfdjaft jum „SäEenfönig" an ber ©de ©ifengaffe»
©dhifflänbe ift jurjett auf bem ®ad)fiuhl ein Aufrichte»
bäumchen aufgepflanjt worben. — Aud) auf bem Hinter»
gebäube ber neuen Suchbrudetei granj SBittmer an ber
Sluntengaffe befdhäftigt man ftcf) mit bem ©inbeden beS

®ad)eS. ®aS oorbete ©ebäube am Slumenratn, welches
beim oterten ©todwert angelangt ift, tommt ebenfalls
bemnähft unter ®ad). — Am großen oierftödigen 9teu»

ES

G3

E>. Beels:
Pieterlen bei Biel-Bienne

Telephon Telephon
' Telegrammadresse :

PAPPBECK P1ETEHEEK,
Fabrik für

la. Holzzement Dachpappen
Isolierplatten Isolierteppiche

Korkplatten und sämtl. Teer- und Asphalt-
Fabrikate, Beccaid teerfreies, geruchloses Be-
dachungs- u. Isoliermaterial. Deckpapiere roh u.
imprägniert, in nur bester Qualität, zu billigsten Preisen
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bau an ber ©ttfabethenftrafje beginnt baS Aufrichten bes

®ad)ftuhlS. ©S ftnb ferner noch als erft türglich unter

®ad) getommene Neubauten ju erwähnen: brei bretftödige
Sßohnhäufer an ber ©aSftrafje, etn bretftödigeS Sßoljn»

hauS an ber äfturbacherftrafje, jwet bretftödige SBoljn»

häufer an ber Kannenfefbfirafje, ein breiftödigeS SBoljn»

hauS an ber Swrnaeherftrafje, eine SiEa an ber Amfel»

flrafie, oier breifiödige SBohnhäufer an ber Slauenfieinei»
ftrafe, brei SiÜen am ®hierftelnerrain, jwei bretftödige
SCBohnhäufer an ber Sechburgerftrafje, ein gweiftöctigeS

SöohnhauS an ber Harbftraffe, ein bretftödigeS 2Bohn=

hauS an ber SDtartgräflerfirafje, unb ein breiftödigeS
SBohnhauS am tRh^nmeg.

gür Die ©rweiterung Des fantonalen geughattfcS
auf Der KrettjDIeiche in ©t. ©allen hat ber ®ro|e Aal
etnen Krebit oon 150,000 gr. bewilligt.

Sauwefen in ©t. ©alten. Sroj ber betannten ®e»

preffton in ber ©tideret»$nbuftrie hat aufjer 9Î eichen»
bach & ®o. auch sine anbere grofie unb angefet>ene

©jportfirma bem Saugewerbe in ©t. ©aßen etwas p
oerbienen gegeben, nämlich Eleu burger &©o., Sabian»

ftrafie 44, mit bem Unterfdjieb, bafj btefeS ©ebäube nur

etne Sergröfjerung erfuhr. Seiten Sommer würbe bas

nörblich gelegene HauS Étr. 3 an ber Kefjlerftrafse abge»

brochen unb an fetner ©teile ift etn fehr ftattHdjer Aeu»

bau erftanben, birett oerbunben mit bem bisherigen

grofjen ©efdjäftShauS. @r würbe erft jüngft bejogen

unb ift je^t oöEig fertigerfteHt. ®amit hat baS jaf)I>

reiche ^etfonal ber girma, bie befanntltd) in ^SariS,

Sonbon unb 9tew 9) ort bebeutenbe gitialen befi^t, me|r

„©ßbogenfreiheit" erhalten.

CfCefitifdjet Reifer»
®ie ©chweij ift baS Sanb ber Uhrenlnbufirie. 8#

reiche Steuerungen haben oon hier auS fchon ihren 2ßeg

gemacht. Aud) ber eleftrifdje EBeder ber girma ©mil
Kern & ©ie. in 8ürid) 2BoHiShofen bfirfte ftd)

balb jahlretche greunbe erworben haben, ©emäfi ber

tn gig. 1 bis 4 bargefteEten AuSführungSform ift an ber

2Berfplatine a etn Kontalt b ifotiert befefiigt. ®er Kon»

tait b liegt im gaffungSberetd) eines ©infallferbenrabeS c,

baS oon einem mittels einer SBeEe d etnftellbaren ©tel'

törper e bejerrfdjt wirb. ®te SBelle d weift aufjer bem

©teEförper e einen SBederjeiger 1 auf, ber gegen bie

®eilftricf)e etner üblichen SBedetffala weift. ®aS
faüterbenrab c ift lofe oetfcljiebbar auf ber SBette d gî'

lagert unb wirb burch etne geber f gegen ben ©teil'

törper e gebrüdt, fo bafj eS gegen ben feftftehenb oer»

bletbenben Kontaft b geflohen wirb, fobalb bie ©tnfaß'

ferbe g beSfelben hinter ben ©teEtörper e ju liegen

fommt. ®aS ©infaEferbenrab c flejt ferner in jmaif
läufiger Serblnbung mit bem ©tunbenrabe b unter 23er»

mittlung beS ßwifchentrtebeS i, fo ba| burch ©tnfietW
beS ©teflförperS e baS ©tnfaEen beS ©InfaEferbenraliee

gegen ben ©teEförper auf jeben im oorauS beftimmbaren

ßettpunft oeranla^t werben fann, waS bie Kontaf#
bung jwifchen bem ©infaEferbenrab c unb bamit W

©rtönen eines mit bem KontaftftromfreiS oerbunbene«

beliebigen afuftifchen ©ignalS jur golge hat.
®er feftftehenb oerbletbenbe Kontaft b fann «

burch etnen foldjen b' erfejt fein, ber bann im Seren?

eines gortfa^eS f' ber geber f liegen fann, fo bah?«

©tromübertritt oon ber SSBerfplatine a jum Kontaft ''

unter unmittelbarer Sermittlung ber geber f bejw. befp

gortfajeS f' ermöglidjt ift, fo ba| auh baS ©infattferbeü'

rab c oon ber ©tromübertragung auSgefdfloffen ift»

Sei ber in gig. 5 unb 6 bargefteEten Ausführung
form jt^t bie ©infaflferbe k an ber als ©teEförper au»'
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zirka 2V Bauten ausgeführt) hat sich der Leist bemüht,
die Aufstellung eines endgültigen Alignementsplanes zu
fördern; so viel bekannt, sind die betr. Arbeiten soweit
gediehen, daß derselbe wahrscheinlich noch im Laufe dieses

Jahres veröffentlicht werden kann.
Eine Hauptaufgabe dieses Vereins wäre wohl auch

die, die Ausführung des Höhenweges bis zur Alpenstraße
anzustreben; denn damit wäre eine ideale Verbindung
zwischen der Schützengasse und der Seestraße hergestellt.

Wie aus obigem zu ersehen ist, will das Rebberg-
quartier aus seiner Abgeschiedenheit, zu welcher es bis
jetzt verurteilt war, heraustreten und in der Entwicklung
der Umgebung unserer Stadt die Stelle, welche ihm dank
seiner prächtigen Lage zukommt, einnehmen.

Die Stiftskirche zu St. Leodegar im Hof zu Luzern.
Seit zirka acht Tagen sind nun auch die letzten Bau-
gerüfte (auf der Südseite der Kirche) abgenommen worden,
und es präsentiert sich die renovierte Kathedrale der
Stadt Luzern nunmehr wieder in einem Gewand, welches
dem altehrwllrdigen Bauwerk überaus gut ansteht. Im
Oktober 1309 wurde mit den umfangreichen und sehr

eingreifenden Renovationsarbeiten begonnen, und es er-
zeigten sich, namentlich auf der West- und Südseite, große
Schäden oft bis tief ins Mauerwerk hinein, von denen
niemand etwas ahnen konnte. Bekanntlich wurde gleich-
zettig auch der elektrische Antrieb des Geläutes der Kirche
durchgeführt, eine Arbeit, welche ebenfalls große Opfer
erforderte, die aber wohl niemand gereuen; denn die

frühern, vielfach gefahrvollen und große Auslagen ver-
Ursachenden Betriebsverhältnisse wird kaum jemand zu-
rückwünschen. Alle Bauarbeit wurde unter Leitung des

Hrn. Architekt H an au er durch die Firma Gebrüder
Segesser in Luzern ausgeführt, und so steht das alte
Wahrzeichen Luzerns wieder stolz da, eine Zierde der
Stadt. An die ganz bedeutenden Renovationskoften hat
neben der Kirchgemeinde auch der Bund eine erhebliche
Quote beigetragen, wie dies bei historischen Baudenk-
mälern der Schweiz nicht anders als recht und billig ist.

Bauliches aus Basel. Die Museumsoergrößerungs-
bauten am Schlüsselberg schreiten rasch voran. Die Stock-
mauern sämtlicher Gebäudeflügel sind schon ziemlich aus
der Erde gewachsen und stellenweise bis zu den ersten
Stockwerken hinauf gediehen. — Auf dem Flügelgebäude
der Wirtschaft zum „Lällenkönig" an der Ecke Eisengasse-
Schifflände ist zurzeit auf dem Dachstuhl ein Aufrichte-
bäumchen aufgepflanzt worden. — Auch auf dem Hinter-
gebäude der neuen Buchdruckerei Franz Wittmer an der
Blumengasse beschäftigt man sich mit dem Eindecken des
Daches. Das vordere Gebäude am Blumenrain, welches
beim vierten Stockwerk angelangt ist, kommt ebenfalls
demnächst unter Dach. — Am großen vierstöckigen Neu-
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bau an der Elisabethenstraße beginnt das Aufrichten des

Dachstuhls. Es sind ferner noch als erst kürzlich unter

Dach gekommene Neubauten zu erwähnen: drei dreistöckige

Wohnhäuser an der Gasstraße, ein dreistöckiges Wohn-
Haus an der Murbacherstraße, zwei dreistöckige Wohn-
Häuser an der Kannenfeldstraße, ein dreistöckiges Wohn-
Haus an der Dornacherstraße, eine Villa an der Amsel-

straße, vier dreistöckige Wohnhäuser an der Blauensteiner-
straße, drei Villen am Thiersteinerrain, zwei dreistöckige

Wohnhäuser an der Bechburgerstraße, ein zweistöckiges

Wohnhaus an der Hardstraße, ein dreistöckiges Wohn-
Haus an der Markgräflerstraße, und ein dreistöckiges

Wohnhaus am Rheinweg.
Für die Erweiterung des kantonale« Zeughauses

auf der Krenzvleiche in St. Gallen hat der Große Rai

einen Kredit von 150,000 Fr. bewilligt.
Bauwesen in St. Gallen. Trotz der bekannten De-

pression in der Stickerei-Industrie hat außer Reichen-
bach à Co. auch eine andere große und angesehene

Exportfirma dem Baugewerbe in St. Gallen etwas zu

verdienen gegeben, nämlich Neu burger à Co., Vadian-

straße 41, mit dem Unterschied, daß dieses Gebäude nur

eine Vergrößerung erfuhr. Letzten Sommer wurde das

nördlich gelegene Haus Nr. 3 an der Keßlerstraße abgî-

brachen und an seiner Stelle ist ein sehr stattlicher Neu-

bau erstanden, direkt verbunden mit dem bisherigen

großen Geschäftshaus. Er wurde erst jüngst bezogen

und ist jetzt völlig fertigerstellt. Damit hat das zahl-

reiche Personal der Firma, die bekanntlich in Paris,
London und New Uork bedeutende Filialen besitzt, mehr

„Ellbogenfreihett" erhalten.

Elektrischer Wecker.
Die Schweiz ist das Land der Uhrenindufirie. Zahl-

reiche Neuerungen haben von hier aus schon ihren Weg

gemacht. Auch der elektrische Wecker der Firma Emil
Kern A Cie. in Zürich-Wollishofen dürfte sich

bald zahlreiche Freunde erworben haben. Gemäß der

in Fig. 1 bis 4 dargestellten Ausführungsform ist an der

Werkplatine a ein Kontakt b isoliert befestigt. Der Kon-

takt ll liegt im Fassungsbereich eines Einfallkerbenrades e,

das von einem mittels einer Welle 6 einstellbaren Stell-

körper e beherrscht wird. Die Welle «1 weist außer dem

Stellkörper « einen Weckerzeiger t auf, der gegen die

Teilstriche einer üblichen Weckerskala weist. Das Ein-

fallkerbenrad e ist lose verschiebbar auf der Welle ä ge-

lagert und wird durch eine Feder k gegen den Stell-

körper e gedrückt, so daß es gegen den feststehend ver-

bleibenden Kontakt ll geschoben wird, sobald die Einfall-

kerbe Z desselben hinter den Stellkörper e zu liege»

kommt. Das Einfallkerbenrad e steht ferner in zwang-

läufiger Verbindung mit dem Stundenrade ll unter Ver-

mittlung des Zwischentriebes i, so daß durch Einstellung

des Stellkörpers s das Einfallen des Einfallkerbenrades

gegen den Stellkörper auf jeden im voraus bestimmbare»

Zeitpunkt veranlaßt werden kann, was die Kontaktbn-

dung zwischen dem Einfallkerbenrad o und damit das

Ertönen eines mit dem Kontaktstromkreis verbundene»

beliebigen akustischen Signals zur Folge hat.
Der feststehend verbleibende Kontakt ll kann auch

durch einen solchen ll' ersetzt sein, der dann im Bereich

eines Fortsatzes ll der Feder k liegen kann, so daß g
Stromübertritt von der Werkplatine a zum Kontakt "

unter unmittelbarer Vermittlung der Feder k bezw. desie»

Fortsatzes ll ermöglicht ist, so daß auch das Einfallkerbe»-

rad o von der Stromübertragung ausgeschlossen ist
Bei der in Fig. 5 und 6 dargestellten Ausführung

form sitzt die Einfallkerbe k an der als Stellkörper ans-
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